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Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift 
Otto-von-Guericke-Straße-Südost WI 87 
Behandlung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie sonstiger Stellen 
 
Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB vom 16. August bis 16. September 2011 
 
Stellungnahmen, die ausschließlich beinhalten, dass der Planung zugestimmt wird 
oder keine Bedenken bestehen, werden nicht wiedergegeben. 
 
 
BSNetz, Taubenstraße 7,  
38106 Braunschweig 
Schreiben vom 14. September 2011 

Stellungnahme der Verwaltung 

 
Elt.versorgung: 
Im Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes WI 87 verlaufen mehrere 0,4-kV-
Niederspannungs- und 20-kV-
Mittelspannungskabel. Diese befinden 
sich im Eigentum der Braunschweiger 
Versorgungs-AG und sind mit einem Lei-
tungsrecht gesichert. Diese Netzkabel 
dienen der öffentlichen Stromversorgung. 
 

 
 
Für die aufgeführten Leitungen sind im 
Bebauungsplan Geh-, Fahr- und Lei-
tungsrechte zugunsten des Trägers der 
Stromversorgung festgesetzt. 
 

Des Weiteren ist eine 110-kV-Freileitung 
mit Stahlgittermasten vorhanden. Unter 
der 110-kV-Freileitung ist ein Sicher-
heitsmindestabstand von 6 m nach allen 
Seiten zu beachten (Lebensgefahr). Die 
110-kV-Freileitung befindet sich im Besitz 
der Braunschweiger Versorgungs-AG & 
Co. KG und wird durch die Braunschwei-
ger Netz GmbH betrieben. Wie im Be-
bauungsplan dargestellt, ist beidseitig der 
Längsachse der 110-kV-Freileitung ein 
Leitungsschutzstreifen/Freihaltestreifen 
von 30 m festgesetzt. Für diesen Schutz-
streifen ist die Einhaltung der Mindestab-
stände nach VDE 0210/DIN EN 50341 zu 
beachten. Bei Arbeiten innerhalb dieses 
Schutzstreifens, bei denen diese Min-
destabstände unterschritten werden, ist 
die BSNetz zu unterrichten, und es 
müssen entsprechende Maßnahmen ein-
geleitet bzw. verabredet werden. Es ist 
darauf zu achten, dass keine hoch wach-
senden Gehölze innerhalb des Schutz-

Die 110-kV-Freileitung ist in den Be-
bauungsplan nachrichtlich übernommen 
worden einschl. des beidseitigen Schutz-
streifens. In die „Hinweise“ zum Be-
bauungsplan ist ein Verweis auf die ge-
nannten Schutzvorschriften aufgenom-
men worden. 
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streifens angepflanzt werden. 
Planungsabsichten bestehen im Bereich 
von WI 87 nicht. 
 

 

Gas- und Wasserversorgung: 
Die im Zuge der „Beteiligung Träger öf-
fentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB“ 
im Januar 2011 von unserer Seite vorge-
brachten Einwände und Änderungswün-
sche wurden berücksichtigt und eingear-
beitet. 
 
Derzeit bestehen im Geltungsbereich von 
WI 87 keine Planungsabsichten. 
 

 
Für bestehende Gasleitungen sind in den 
Bebauungsplan entsprechende Geh-, 
Fahr- und Leitungsrechte zugunsten des 
Trägers der Gasversorgung aufgenom-
men worden. 

Betriebstelefon: 
An der o. g. 110-kV-Freileitung (Strom) 
über das Gelände ist eine LWL-Leitung 
im Erdseil mit verlegt. Diese befindet sich 
im Eigentum der Braunschweiger Versor-
gungs-AG und ist mit einem Leitungs-
recht gesichert. 
 
Derzeit bestehen im Geltungsbereich von 
WI 87 keine Planungsabsichten. 
 

 
Hierfür ist kein eigenes Geh-, Fahr- und 
Leitungsrecht im Bebauungsplan festzu-
setzen. 

Als Anlage senden wir Ihnen die Be-
standspläne des o. g. Bebauungsplanes 
mit den eingetragenen Strom-, Gas- und 
Wasserversorgungsleitungen und Be-
triebstelefonleitungen. 
 

 

 Vorschlag der Verwaltung: 
 
Der Bebauungsplan enthielt bereits zum 
Auslegungsbeschluss die genannten 
Geh-, Fahr- und Leitungsrechte. 
 

Deutsche Telekom Netzproduktion 
GmbH, Friedrich-Seele-Straße 7, 
38122 Braunschweig 
Schreiben vom 22. August 2011 

Stellungnahme der Verwaltung 

 
Die Telekom Deutschland GmbH (nach-
folgend Telekom genannt) als Netzeigen-
tümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. 
§ 68 Abs. 1 TKG hat die Deutsche Tele-
kom Netzproduktion GmbH beauftragt 
und bevollmächtigt, alle Rechte und 
Pflichten der Wegesicherung wahrzu-
nehmen sowie alle Planverfahren Dritter 
entgegenzunehmen und dementspre-

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 



- 3 - 
 

chend die erforderlichen Stellungnahmen 
abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen 
wir wie folgt Stellung: 
 
Gegen die Aufstellung des Bebauungs-
planes „Otto-von-Guericke-Straße-
Südost“, WI 87 haben wir keine Einwän-
de. 
 
Wir bitten jedoch Folgendes zu beachten: 
Im Geltungsbereich des Plangebietes 
befinden sich unsererseits TK-Linien, die 
nicht beschädigt werden dürfen. Unsere 
TK-Linie im nördlichen Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes berührt an zwei 
Stellen die vorgesehene Planung (An-
pflanzung von Sträuchern sowie Begrü-
nung der Bahntrasse). Bei der Unterque-
rung des ehem. Bahnkörpers ist von ei-
ner ausreichenden Deckung auszuge-
hen. Hier existiert noch ein entsprechen-
der Bahnvertrag. 
 
Ein weiterer Berührungspunkt mit der 
Planung befindet sich im Einmündungs-
bereich zur Otto-von-Guericke-Straße, 
hier schwenkt unsere Trasse in den Ne-
benbereich (siehe Anlage). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei einer der genannten TK-Linien han-
delt es sich um einen Hausanschluss, der 
bereits jetzt in einem privaten Grünstrei-
fen liegt. Die andere TK-Linie quert die 
ehemalige Bahntrasse und künftige öf-
fentliche Grünfläche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierbei handelt es sich um eine Leitung, 
die teilweise auf der Grundstücksgrenze 
zwischen der Otto-von-Guericke-Straße 
und teilweise innerhalb der öffentlichen 
Verkehrsfläche verläuft. Im Rahmen von 
Umbaumaßnahmen im Straßenraum 
würde die Leitung vollständig in die aktu-
elle öffentliche Verkehrsfläche gelegt 
werden. 
 
Die Festsetzung von Leitungsrechten ist 
nicht erforderlich. Die Hinweise werden 
im Übrigen zur Kenntnis genommen und 
an die Stellen in der Verwaltung weiterge-
leitet, die für die Ausführung von Stra-
ßenbau und Grünflächen zuständig sind. 
 

Es folgen allgemeine Hinweise, die im 
Rahmen von Baumaßnahmen generell zu 
berücksichtigen sind (Kabelschutzanwei-
sung, kostenfreie Nutzung von Ver-
kehrswegen, Koordinierung der Tiefbau-
maßnahme für Straßenbau und Lei-
tungsbau usw.) 
 

Diese Hinweise werden regelmäßig durch 
die Stadt Braunschweig im Rahmen des 
Baus von Erschließungsmaßnahmen be-
achtet. Baumaßnahmen werden mit der 
Telekom abgestimmt. 

 Vorschlag der Verwaltung: 
 
Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 
 



- 4 - 
 

 
Eisenbahn-Bundesamt, 
Herschelstraße 3, 30159 Hannover 
Schreiben vom 22. August 2011 

Stellungnahme der Verwaltung 

 
Aus heutiger Sicht kann ich leider dem 
Bebauungsplan nicht zustimmen. 
 
Ein Teil des ehemaligen Bahngeländes 
ist noch für den Eisenbahnbetrieb ge-
widmete Fläche. 
Für alle Bahnflächen in dem Bereich des 
in Rede stehenden Bebauungsplans ist 
dann ein Freistellungsauftrag nach § 23 
AEG zu stellen. Ich weise darauf hin, 
dass eine rechtmäßige Überplanung die-
ser Flächen erst nach erfolgter Freistel-
lung möglich ist. 
 

 
Die Flächen zwischen Theodor-Heuss-
Straße und Fabrikstraße wurden bereits 
im Jahr 2000 entwidmet. Für die übrigen 
Flächen südlich der Theodor-Heuss-
Straße ist gemäß einer Erklärung des 
Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) vom 
12. Januar 2011 die Entbehrlichkeit der 
ehemaligen Bahnflächen für bahnbetrieb-
liche Zwecke gegeben. Die von der Stadt 
bereits im Jahr 2008 beantragte Freistel-
lung ist lediglich noch nicht erfolgt, da die 
Flächen nach dem Erwerb durch die 
Stadt Braunschweig noch nicht kataster-
mäßig neu vermessen waren. Sobald 
diese Vermessung erfolgt ist, wird das 
Freistellungsverfahren für diesen Ab-
schnitt abgeschlossen. Die Bearbeitung 
durch das Katasteramt wurde im März 
2012 begonnen und soll in einigen Wo-
chen abgeschlossen sein. Anschließend 
werden die Unterlagen an das Eisen-
bahn-Bundesamt geleitet. Dort erfolgt die 
Veröffentlichung der Liste der freizustel-
lenden Flurstücke im Bundesanzeiger für 
die Dauer eines Monats. Anschließend 
kann der Freistellungsbescheid erteilt 
werden (s. auch Schreiben des EBA vom 
14. Februar 2012, Anlage 7). Somit be-
steht eine gesicherte Aussicht auf die 
Freistellung der Flächen von Bahnbe-
triebszwecken. Der Bebauungsplan 
WI 87 kann deshalb als Satzung be-
schlossen werden und in Kraft treten, 
auch wenn das beschriebene Freistel-
lungsverfahren bis dahin noch nicht voll-
ständig formal abgeschlossen sein sollte. 
 

 Vorschlag der Verwaltung: 
 
Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 
 

DB Services Immobilien GmbH, 
Kurt-Schumacher-Straße 7, 
30159 Hannover 
Schreiben vom 7. September 2011 

Stellungnahme der Verwaltung 

 
Die DB Services Immobilien GmbH als 
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von der Deutschen Bahn AG bevollmäch-
tigtes Unternehmen übersendet Ihnen 
hiermit nachstehende Stellungnahme der 
DB Netz AG zu vorgenanntem Be-
bauungsplan. 
 

 

In Nachbarschaft zu der Planung verläuft 
die planfestgestellte Eisenbahnstrecke 
1901 (Braunschweig - Bad Harzburg). 
Die Betriebsfähigkeit und der Bestand 
der Eisenbahnanlagen dürfen in keiner 
Weise beeinträchtigt werden. 
 
Gegen den Bebauungsplan haben wir 
insoweit keine Einwände; wir machen 
jedoch darauf aufmerksam, dass es sich 
bei einem Teilbereich um planfestgestell-
tes Bahngelände im Eigentum der DB 
Netz AG handelt. Für Kaufvertragsver-
handlungen steht Ihnen Frau Kümmel - 
Tel.: 0511 286-6732 - gern zur Verfü-
gung. 
 
Wir bitten um erneute Beteiligung im ma-
teriellen Baurecht und verbleiben mit 
freundlichen Grüßen. 

Die planfestgestellte Eisenbahnstrecke 
liegt außerhalb des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes. 
 
 
 
 
Die Teilflächen der festgesetzten öffentli-
chen Grünfläche auf ehemaliger Bahn-
trasse, die zwischen Theodor-Heuss-
Straße und Fabrikstraße liegen, befinden 
sich noch im Eigentum der DB Netz AG. 
Ankaufsverhandlungen durch die Stadt 
wurden aufgenommen. Es besteht 
grundsätzlich eine Verkaufsbereitschaft 
der DB Netz AG. Diese Teilflächen wur-
den bereits im Jahr 2000 entwidmet. 
 
Die festgesetzten öffentlichen Grünflä-
chen südlich der Theodor-Heuss-Straße 
befinden sich bereits im Eigentum der 
Stadt. Das Entwidmungsverfahren ist le-
diglich bis zur endgültigen katastermäßi-
gen Vermessung der von der Stadt er-
worbenen Flächen ausgesetzt und wird 
unmittelbar nach dieser katastermäßigen 
Erfassung abgeschlossen. 
 

 Vorschlag der Verwaltung: 
 
Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 
 

Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr,  
Geschäftsbereich Wolfenbüttel,  
Sophienstr. 5, 38304 Wolfenbüttel 
Schreiben vom 1. September 2011 

Stellungnahme der Verwaltung 

 
Unter der Voraussetzung, dass die Stel-
lungnahme vom 26.01.2011 im weiteren 
Verfahren berücksichtigt wird, stimme ich 
dem o. g. Bebauungsplan in straßenbau- 
und verkehrlicher Hinsicht zu. 
 
Das Schreiben vom 26. Januar 2011 hat-
te folgenden Inhalt: 
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„Das Bebauungsgebiet befindet sich 
nordöstlich der Autobahn A 391. 
 
Beim o. g. Bebauungsplan ist die Plan-
feststellung für den Ausbau des Auto-
bahndreiecks Braunschweig-Südwest A 
39/A 391 zu berücksichtigen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes ist außerhalb der planfestgestellten 
Bereiche der Umbaumaßnahme am AD 
Braunschweig Südwest festzusetzen. 
 
Die Ausführungsplanung des AD Braun-
schweig-Süd ist zu berücksichtigen (s. 
Anlagen). 
 
Hinsichtlich der Bauverbotszone der BAB 
A 391 bitte ich zuständigkeitshalber den 
Geschäftsbereich Hannover, Postfach 58 
49, 30058 Hannover zu beteiligen. 
 
Zum Umfang und Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung habe ich von hier aus 
nichts vorzubringen.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die planfestgestellten Flächen des Auto-
bahndreiecks Braunschweig-Südost lie-
gen nicht im Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes. Die Ausführungsplanung 
wurde bei der Festlegung des Geltungs-
bereiches des Bebauungsplanes zu 
Grunde gelegt.  

 Vorschlag der Verwaltung: 
 
Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 
 

Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr, Geschäfts-
bereich Hannover, 
Postfach 58 49, 30058 Hannover 
Schreiben vom 12. September 2011 

Stellungnahme der Verwaltung 

 
Durch das o. g. Vorhaben werden die 
Belange der in der Zuständigkeit der Nie-
dersächsischen Landesbehörde für Stra-
ßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich 
Hannover, liegenden Autobahn A 391 
berührt. 
 
Meiner Stellungnahme auf die Beteili-
gung nach § 4 (1) BauGB auf das o. g. 
Vorhaben vom 16.02.2011 ist inhaltlich 
nichts hinzuzufügen. 
 
Über die Rechtskraft des Bebauungs-
plans bitte ich um kurze schriftliche Mit-
teilung. 
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Das Schreiben vom 16. Februar 2011 
hatte folgenden Inhalt: 
 
„Durch das o. g. Vorhaben werden die 
Belange der in der Zuständigkeit der Nie-
dersächsischen Landesbehörde für Stra-
ßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich 
Hannover liegenden Autobahn A 391 be-
rührt. 
 
Da das Plangebiet z. T. an die Autobahn 
A 391 grenzt, kann ich dem Bebauungs-
planentwurf nur zustimmen, wenn die 
gesetzlich vorgeschriebenen Bauverbots-
zonen des § 9 Bundesfernstraßengesetz 
(FStrG) berücksichtigt wird. 
 
Die gesetzliche Bauverbotszone der A 39 
aus dem § 9 FstrG ist für den Straßen-
baulastträger Bund eine wichtige Vorhal-
tefläche, um spätere, heute noch nicht 
absehbare Aus- oder Umbaumaßnahmen 
an der Bundesfernstraße nicht zu behin-
dern oder zu erschweren. Dies ist im Be-
reich der Anschlussstellen (hier AS Gar-
tenstadt) von besonderer Bedeutung. 
 

 
 
 
 
Die Hinweise werden zu Kenntnis ge-
nommen.  

Im Ermessen der Straßenbauverwaltung 
kann jedoch i. S. des § 9 (7) FStrG von 
den gesetzlichen Abstandsmaßen (gem. 
§ 9 FStrG 40 m gemessen vom Fahr-
bahnrand der Autobahn; gilt auch für An-
schlussstellenrampen) abgewichen wer-
den, sofern eine verminderte Bauver-
botszone den Festsetzungen eines Be-
bauungsplanes entspricht (§ 9 des Bau-
gesetzbuchs) und unter Mitwirkung des 
Trägers der Straßenbaulast zustande 
gekommen ist. 
 
Für den vorliegenden Bebauungsplan-
entwurf erbitten Sie Auskunft über die 
Festsetzung einer Baugrenze von 20 m 
zur Autobahn 391. 
 
Mit dem seit dem Jahr 1982 rechtskräfti-
gen Bebauungsplan Nr. WI 11 wurde, 
unter Mitwirkung der Straßenbauverwal-
tung (damals: Straßenbauamt Wolfenbüt-
tel), eine verminderte Bauverbotszone 
von 20 m zum damaligen Fahrbahnrand 
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der A 391 festgesetzt und mit der dann 
später erfolgenden Bebauung ausge-
nutzt. 
 
Durch den planfestgestellten und bereits 
ausgeführten Umbau des AD Braun-
schweig-Südwest A 39/A 391 aus dem 
Jahr 2008 wurde die östliche Richtungs-
fahrbahn einschl. der Ausfahrrampe zur 
AS Gartenstand nach Osten verschoben 
und den lichten Abstand zur Bebauung 
weitgehend reduziert. 
 
Dieser Umstand hat solange keine recht-
liche Bedeutung, sofern der rechtskräfti-
ge Bebauungsplan nicht geändert wird. 
Mit der vorgesehenen Aufhebung des B-
Plan WI 11 und der geplanten Neufest-
setzung des B-Planes WI 87 würde die-
ser Bestandsschutz jedoch entfallen. 
 
Für die Straßenbauverwaltung stellt sich 
nunmehr die Frage, ob die Forderung 
nach der vollen Bauverbotszone sachlich 
geboten erscheint. Hierbei sind insbe-
sondere die wesentlichen Kriterien zu 
beachten: 
 
Führt die Einhaltung der vollen Bauver-
botszone zu einer offenbar nicht beab-
sichtigten Härte und ist eine Abweichung 
mit den öffentlichen Belangen vereinbar. 
 
Die Straßenbauverwaltung hat der ver-
minderten Bauverbotszone von 20 m sei-
nerzeit zugestimmt. Das Plangebiet ist 
räumlich eng begrenzt zwischen der 
A 391, der Frankfurter- und Theodor-
Heuss-Straße und den Bahndämmen. Mit 
dem Ausbau der AD BS-Südwest ist die 
A 391 noch weiter in Richtung Be-
bauungsplangebiet vorgerückt, ein Aus-
weichen der Bebauung auf Freifläche ist 
nahezu unmöglich. Eine unbeabsichtigte 
Härte ist m. E. gegeben, konnten die 
Grundstückseigentümer den Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes seinerzeit ver-
trauen. Wenngleich für die bestehenden 
und genehmigten baulichen Anlagen in-
nerhalb der Bauverbotszone Bestands-
schutz besteht, so wird eine Weiterent-
wicklung und Anpassung an wirtschaftli-
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che Veränderungen erheblich erschwert. 
 
Mit dem erfolgten Ausbau des Autobahn-
dreiecks sowie der Anschlussbereiche ist 
diese wichtige Bundesfernstraße be-
darfsgerecht und zukunftsweisend aus-
gebaut. Eine weitere bauliche Verände-
rung in diesem Bereich ist vorerst nicht 
zu erwarten, eine Zustimmung wäre mit 
den öffentlichen Belangen daher verein-
bar. 
 
Im Ergebnis könnte demnach von hier 
aus einer verminderten Bauverbotszone 
von 20 m, gemessen vom äußeren Fahr-
bahnrand der Autobahn bzw. der An-
schlussstellenrampe zugestimmt werden, 
ohne dass zukünftige bauliche Maßnah-
men an der A 391 versperrt würden. 
 

Der Bebauungsplan enthält als nachricht-
liche Übernahme eine 20,0 m breite Bau-
verbotszone; gemessen vom äußeren 
Rand der befestigten Fahrbahn der A 391 
gemäß Planfeststellungsbeschluss zum 
Autobahndreieck Braunschweig-Südwest. 
Die überbaubare Grundstücksfläche hält 
diese Bauverbotszone ein. 
 

Ich bitte um die Aufnahme eines nach-
richtlichen Hinweises, dass „innerhalb der 
gesetzlich geltenden Bauverbotszone 
Hochbauten jeder Art (auch Werbeanla-
gen) und sonstige bauliche Anlagen 
(auch Garagen, Stellplätze etc.) sowie 
Aufschüttungen und Abgrabungen größe-
ren Umfanges unzulässig sind. 
 

Die näheren Bestimmungen zur Bauver-
botszone wurden nachrichtlich über-
nommen. 

Ich bitte außerdem um die Beachtung der 
Regelungen des Allgemeinen Rund-
schreibens ARS 32/201 des Bundesmi-
nisteriums für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung (BMVBS), d. h. 
 
• Werbeanlagen nur am Ort der Leis-

tung 
• Höhe der Werbeanlagen in der Regel 

maximal 20 m 
• keine Prismenwendeanlagen 
• keine Lauflichtbänder 
• keine Rollbände 
• keine Filmwände 
• u. a. 

 
Diese Kernaussagen des Allgemeinen 
Rundschreibens 32/2001 bitte ich als 
nachrichtlichen Hinweis in die örtliche 
Bauvorschrift aufzunehmen, um durch 
eine klare Aussage zur Genehmigungs-
fähigkeit von Werbeanlagen im Einfluss-

Diese Regelungen wurden in die Hinwei-
se zum Bebauungsplan aufgenommen. 
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bereich der Autobahn, den Verwaltungs-
aufwand bei der Bearbeitung von Bauge-
suchen schon im Vorfeld zu verringern. 
 

 
 

Ich weise vorsorglich darauf hin, dass der 
Bund als Straßenbaulastträger der A 395 
für das Plangebiet im Nahbereich der 
Autobahn keinerlei Ansprüche auf zusätz-
liche Lärmschutzmaßnahmen überneh-
men wird. 
 
Zum Umfang und Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung habe ich von hier aus 
nichts vorzubringen.“ 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men. 

 Vorschlag der Verwaltung: 
 
Bereits zum Auslegungsbeschluss wur-
den die reduzierte Bauverbotszone, die 
näheren Bestimmungen zur Bauverbots-
zone und die Hinweise zu Werbeanlagen 
in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 

Einzelhandelsverband 
Harz-Heide e. V., Parkstraße 7, 
21337 Lüneburg 
Schreiben vom 13. September 2011 

Stellungnahme der Verwaltung: 

 
In der vorbezeichneten Angelegenheit 
danken wir für Ihr Schreiben vom 
16.08.2011, mit dem Sie uns Kenntnis 
von der Absicht der Stadt Braunschweig 
gegeben haben, für das o. a. Stadtgebiet 
einen Bebauungsplan aufzustellen, und 
um Stellungnahme gebeten hatten. Wir 
dürfen insofern Folgendes mitteilen: 
 
Soweit mit dem vorbezeichneten Planver-
fahren das Ziel verfolgt wird, die zulässi-
gen Einzelhandelsnutzungen im Plange-
biet unter Berücksichtigung der Vorgaben 
des Zentrenkonzeptes Einzelhandel 
nebst Ergänzung 2010 „Standortkonzept 
Zentrale Versorgungsbereiche“ anzupas-
sen und unter Berücksichtigung dessen 
den Bereich als Schwerpunkt für großflä-
chigen Einzelhandel auf Dauer zu si-
chern, findet das Ansinnen unsere Unter-
stützung. 
 
Es gilt auch ausdrücklich, dass bei einer 
Überplanung des Gebietes negative den 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
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städtebaulichen Auswirkungen auf die 
bestehenden und über das Standortkon-
zept im Zentrenkonzept Einzelhandel de-
finierten Zentralen Versorgungsbereiche 
vermieden werden müssen. 
 
Im Hinblick auf die Begründung der Fest-
setzungen zur Art der baulichen Nutzung 
fällt auf, dass verschiedentlich „Gleichbe-
handlungsgründe“ als Argument für eine 
Aufweichung der bisherigen planungs-
rechtlichen Lage angeführt werden. In 
diesem Zusammenhang weisen wir da-
rauf hin, dass mit dem gleichen Argument 
die Stadt Braunschweig sich Begehrlich-
keiten von Investoren und Projektentwick-
lern aussetzt, die zum Beispiel künftig an 
bestimmten Standorten unter Hinweis auf 
die an anderen Standorten möglich ge-
machten Aufweichungen im Hinblick auf 
die planungsrechtliche Lage des Zent-
renkonzeptes Einzelhandel ebenfalls 
Aufweichungen verlangen dürften. Wir 
halten an dieser Stelle Zurückhaltung für 
angebrachter. 
 

Diese Einwendungen beziehen sich auf 
zwei Festsetzungen, die der Bebauungs-
plan ursprünglich enthielt, die jedoch auf-
grund dieser Stellungnahme des Einzel-
handelsverbandes geändert wurden: 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes ent-
hielt die Festsetzung, dass in den Son-
dergebieten SO 1 und SO 2 zusätzlich zu 
den üblichen Randsortimenten in einer 
Größenordnung von 5 % der Verkaufsflä-
che weitere 10 % Randsortimente für das 
Segment „Möbel und Einrichtungen“ für 
„Bettwaren“ zulässig sein sollten. Dieser 
Festsetzungsvorschlag war entwickelt 
worden, da in den beiden Gebieten SO 2 
und SO 3 jeweils entsprechende Bauge-
nehmigungen erteilt werden mussten auf 
Basis des bisher geltenden Bebauungs-
planes WI 11. Da diese Baugenehmi-
gungen jedoch Bestand haben und inso-
fern unberührt von diesem Bebauungs-
plan sind, wurde der Bebauungsplan WI 
87 nunmehr dahingehend geändert, dass 
künftig solche Sonderregelungen nicht 
mehr gelten sollten. Damit ist sicherge-
stellt, dass bei künftigen Änderungen der 
Nutzungen die gleichen Maßstäbe in Be-
zug auf Randsortimente angelegt werden 
wie in anderen Sondergebieten in Braun-
schweig auch, die auf Basis des Zentren-
konzeptes Einzelhandel entwickelt wer-
den. 
 
Die zweite Sonderregelung, die der Be-
bauungsplanentwurf ursprünglich ent-
hielt, war die Zulässigkeit eines Freisor-
timents in einer Größenordnung von bis 
zu 1 200 m² Verkaufsfläche im Sonder-
gebiet SO 3. Dies hätte – bezogen auf 
die im Bebauungsplan WI 87 zulässige 
Verkaufsfläche einen Anteil von 18% 
Verkaufsfläche für Freisortimente bedeu-
tet. Die Zulässigkeit von 1.200 m² Ver-
kaufsfläche für „Waren aller Art“ basierte 
auf einer analogen Festsetzung des bis-
her geltenden Bebauungsplanes WI 11 
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und entsprechender Baugenehmigungen. 
Der bestehende Bestand bzw. erteilte 
Baugenehmigungen haben jedoch Be-
standsschutz. Insofern wird im Hinblick 
auf künftige Entwicklungen im Gebiet auf 
diese Sonderregelungen verzichtet und 
damit der Bebauungsplan an die in 
Braunschweig üblichen Regelungen für 
Freisortimente (3 % der Verkaufsfläche) 
angepasst. Damit wird den Anregungen 
des Einzelhandelsverbandes Rechnung 
getragen. 
 

Bezüglich des SB-Warenhauses halten 
wir – hierauf hatten wir bereits mit 
Schreiben vom 16.01.2003 in einem frü-
heren Beteiligungsverfahren betreffend 
das Plangebiet hingewiesen – das Ver-
hältnis einer Aufteilung von 50 % Haupt-
sortiment zu 50 % Nebensortiment, ins-
besondere in Anbetracht des doch erheb-
lichen Flächenumfangs für weniger emp-
fehlenswert und regen ebenso wie be-
reits im seinerzeitigen Beteiligungsverfah-
ren laut Schreiben vom 22.01.2003 die 
IHK Braunschweig an, den Mindestanteil 
des Hauptsortiments höher anzusetzen, 
so dass der Flächenanteil des potentiell 
innenstadtrelevanten Nebensortiments 
entsprechend sinkt. Dabei gehen wir da-
von aus, dass die aktuell bestehende 
Baugenehmigung Bestandsschutz ge-
nießt. 
 
Die Inhalte der Schreiben des Einzelhan-
delsverbandes und der IHK aus dem Jahr 
2003, auf die Bezug genommen wird, 
betreffen das Verhältnis des Hauptsorti-
ments zum Nebensortiment für das SB-
Warenhaus. Die Bedenken hierzu sind im 
Wesentlichen im Schreiben der IHK vom 
22. Januar 2003 wie folgt wiedergege-
ben: 
„Der Charakter des SB-Warenhauses soll 
unter anderem durch Textfestsetzung 
II.2.3.2 festgeschrieben werden. Hierzu 
wird geregelt, dass im SB-Warenhaus die 
Geschossfläche für das Hauptsortiment 
(Lebensmittel, Getränke, Drogeriewaren) 
mindestens 50 % der betrieblichen Ge-
samtgeschossfläche ausmachen muss. 
Die potentiell innenstadtrelevanten Ne-

Die Umsetzung der Stellungnahme des 
Einzelhandelsverbandes - bzw. die frühe-
ren entsprechenden Stellungnahmen der 
IHK - würden eine Festsetzung von min-
destens 65 % Hauptsortiment (Lebens-
mittel, Getränke, Drogerieartikel) und 
z. B. 35 % Nebensortiment (z. B. Haus-
haltswaren, Textilien, Spielwaren) bedeu-
ten. Es wird vorgeschlagen, dieser Anre-
gung nicht zu folgen. Das Verhältnis zwi-
schen Haupt- und Nebensortiment wird 
entsprechend der Baugenehmigung aus 
dem Jahr 2002 mit einem Verhältnis von 
mindestens 50 % Hauptsortiment zu ma-
ximal 50 % Nebensortiment festgesetzt. 
Die politischen Gremien waren im April 
2002 vor Erteilung der Baugenehmigung 
über diesen Sachverhalt informiert wor-
den und darüber, dass die geplanten 
textlichen Festsetzungen des Be-
bauungsplanes WI 87 entsprechend vor-
gesehen waren. Eine nennenswerte Ver-
änderung des Verhältnisses von Haupt- 
und Nebensortiment im Bebauungsplan 
kommt prinzipiell im Rahmen einer Neu-
baumaßnahme zum Tragen. Damit könn-
ten zwar evtl. positive Auswirkungen auf 
die Innenstadt (geringerer Kaufkraftab-
fluss) einhergehen. Im Gegenzug jedoch 
wäre eine Verstärkung der negativen 
Auswirkungen des SB-Warenhauses auf 
die zentralen Versorgungsbereiche in 
den Ortsteilen in Bezug auf die Versor-
gung mit Gütern des täglichen Bedarfs 
(Lebensmittel, Getränke, Drogerieartikel) 
zu befürchten. Eine Erweiterung dieser 
Sortimente würde somit dem Zentren-
konzept Einzelhandel in seiner Fort-
schreibung 2010 („Standortkonzept Zent-
rale Versorgungsbereiche“) widerspre-
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bensortimente des SB-Warenhauses 
könnten somit auf bis zu 50 % seiner Flä-
che gehandelt werden. Ein derartiger 
Nebensortimentsanteil erscheint uns für 
ein SB-Warenhaus als ausgesprochen 
hoch angesetzt. Durchschnittlich werden 
in SB-Warenhäusern 52 % der Verkaufs-
flächen allein durch Lebensmittel belegt. 
Drogerieartikel nehmen in der Regel rund 
15 % der Verkaufsfläche ein. Das im 
Planentwurf bezeichnete Hauptsortiment 
macht in einem typischen SB-Warenhaus 
also rund 67 % der Verkaufsflächen aus, 
auf das Nebensortiment entfällt demzu-
folge lediglich ein Flächenanteil von ca. 
33 %. Vor diesem Hintergrund halten wir 
es für naheliegend, den Mindestanteil 
des Hauptsortiments in der Textfestset-
zung II.2.3.3 höher anzusetzen, sodass 
der Flächenanteil des potentiell innen-
stadtrelevanten Nebensortiments ent-
sprechend sinkt. Je geringer der zulässi-
ge Flächenanteil des Nebensortiments 
dabei ausfällt, desto größer werden die 
Chancen für den innerstädtischen Ein-
zelhandel, mit dem durch bessere Er-
reichbarkeit und kostenfreie Parkplätze 
begünstigen Einzelhandel an der Otto-
von-Guericke-Straße konkurrieren kön-
nen“ 
 

chen. Alle Nahversorgungsuntersuchun-
gen für die Gesamtstadt Braunschweig 
sowie für Teilbereiche (z. B. südliche 
Stadtgebiete) gehen vom heutigen Be-
stand im Sondergebiet SO 1 aus, sodass 
dieser in das Versorgungsgefüge der 
Stadt Braunschweig als Basiswert einge-
stuft wurde. Erhöhungen der Verkaufsflä-
che für Güter des täglichen Bedarfs im 
Gebiet SO 1 würden sich in diesem Ge-
füge nachteilig auswirken. 
 

Hinsichtlich der daneben angemerkten 
ergänzenden Festsetzungen, wonach die 
Verkaufsfläche für eine Warengruppe 
des Nebensortiments insgesamt 6 % der 
Verkaufsfläche des SB-Warenhauses 
nicht überschreiten darf, dürfte – dies 
haben die Ausführungen von Frau Ellen-
berger im Rahmen der letzten Sitzung 
des Handelsausschusses der IHK Braun-
schweig in anderem Zusammenhang ge-
zeigt – eine Überprüfung der Einhaltung 
dieser Vorgaben bezogen auf das ge-
samte Gebiet SO 1 auch in Kontinuität 
für die zukünftige Entwicklung des Plan-
gebiets erforderlich sein. 
 

Die regelmäßige Überprüfung der Einhal-
tung der Festsetzungen und Baugeneh-
migungen zu Verkaufsflächen und Sorti-
mentsanteilen erfolgt im Rahmen des 
Vollzuges, ist jedoch nicht Gegenstand 
des Bebauungsplanverfahrens.  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen natür-
lich jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
 
 

Der Einzelhandelsverband wurde anhand 
der beschriebenen Planänderungen vom 
26. Januar bis 2. März 2012 gemäß 
§ 4a (3) BauGB erneut beteiligt. Im 
Schreiben des Verbandes vom 2. März 
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 2012 wird folgendes mitgeteilt: „In Er-
gänzung unserer Stellungnahme mit 
Schreiben vom 13. September 
2011…haben wir im Hinblick auf die 
nunmehr uns vorgelegten geänderten 
Planungsunterlagen keine weiteren An-
merkungen, soweit die Planänderungen 
die Vorgaben des Zentrenkonzeptes Ein-
zelhandel nebst Standortkonzept Zentrale 
Versorgungsbereiche berücksichtigen“. 
 

 Vorschlag der Verwaltung 
 
Bereits zum Auslegungsbeschluss wur-
den Sonderregelungen in Bezug auf das 
Randsortiment „Bettwaren“ und „Freisor-
timent“ in den Sondergebieten SO 2 und 
SO 3 gestrichen. Im Hinblick auf das 
Verhältnis von Haupt- zu Nebensortiment 
im Gebiet SO 1 für SB-Warenhäuser wird 
der Bebauungsplan nicht geändert. 
 

IHK Braunschweig, Brabandtstraße 11, 
38022 Braunschweig 
Schreiben vom 2. September 2011 

Stellungnahme der Verwaltung 

 
Gegen die o. g. Bebauungsplanung be-
stehen von unserer Seite keine Beden-
ken. Wie bereits im Rahmen der frühzei-
tigen Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange mit Schreiben vom 09.02.2011 
erwähnt, erscheint es uns vielmehr dring-
lich, das Plangebiet durch zeitgemäße 
Festsetzungen sinnvoll und orientiert an 
den Vorgaben des Zentrenkonzeptes 
Einzelhandel zu ordnen. 
 
Das Schreiben der IHK vom 09.02.2011 
lautete folgendermaßen: 
 
„Mit Bedauern haben wir zur Kenntnis 
genommen, dass das vor zehn Jahren 
begonnene Verfahren zur o. g. Be-
bauungsplanung nach der Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange am Jah-
resbeginn 2003 nicht zu Ende geführt 
worden ist. Somit gelten im Plangebiet 
bis heute die Festsetzungen eines veral-
teten Bebauungsplanes aus dem Jahr 
1982. Umso dringlicher erscheint uns nun 
die Notwendigkeit, das Areal durch zeit-
gemäße Festsetzungen planerisch sinn-

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
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voll und orientiert an den Vorgaben des 
Zentrenkonzeptes Einzelhandel zu ord-
nen. 
Inhaltlich hatten wir zu der Planung be-
reits mit Schreiben vom 26.03.2002 und 
22.01.2003 Stellung genommen. Die In-
halte unserer damaligen Stellungnah-
men, die wir in der Anlage nochmals 
übersenden, bitten wir auch im Rahmen 
des aktuell wieder aufgenommenen Ver-
fahrens zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
In den genannten Schreiben hatten wir 
insbesondere auf den Präzedenzcharak-
ter der geplanten Festsetzungen für das 
SB-Warenhaus hingewiesen. Nach unse-
rem Verständnis wären die im Rahmen 
des aktuellen Planverfahrens entwickel-
ten Festsetzungen für das SB-
Warenhaus im Sinne einer Gleichbe-
handlung auch für andere SB-
Warenhaus-Standorte in Braunschweig 
zu übertragen.“ 
 
 

 
 
 
Die genannten Schreiben enthielten eini-
ge Hinweise zu textlichen Festsetzungen, 
die mittlerweile überholt sind, so dass 
hierauf nicht mehr eingegangen werden 
muss. 
Insbesondere enthielt das Schreiben vom 
22. Januar 2003 jedoch auch Hinweise 
zum Verhältnis von Haupt- und Neben-
sortiment im SB-Warenhaus. Diese sind 
bei der Wiedergabe des Schreibens des 
Einzelhandelsverbandes vom 13. Sep-
tember 2011 zitiert und mit einer Stel-
lungnahme der Verwaltung versehen. 
 
Bei dem SB-Warenhaus an der Otto-von-
Guericke-Straße handelt es sich um ei-
nen seit Jahrzehnten existierenden Be-
trieb, der fast ausschließlich zentrenrele-
vante Waren (in Bezug auf die Innenstadt 
und auf die Nahversorgungszentren der 
Ortsteile) führt. Die textlichen Festset-
zungen zum Bebauungsplan WI 87 be-
rücksichtigen die konkrete Situation die-
ses Einzelfalles im Plangebiet. Rück-
schlüsse auf mögliche Festsetzungen in 
anderen Plangebieten sind daraus nicht 
zu ziehen. Die Festsetzungen entfalten 
keine Präzedenzwirkung. In anderen 
Plangebieten muss jeweils nach der dann 
maßgeblichen Situation über die Festset-
zungen entschieden werden. 
 
Die Industrie- und Handelskammer wurde 
aufgrund von Planänderungen vom 
26. Januar bis 2. März 2012 gem. 
§ 4a (3) BauGB erneut beteiligt. In der 
erneuten Stellungnahme der IHK werden 
keine Bedenken mehr geäußert. Es wird 
folgendes mitgeteilt: „… erscheint es uns 
vielmehr dringlich, das Plangebiet durch 
zeitgemäße Festsetzungen sinnvoll und 
orientiert an den Vorgaben des Zentren-
konzeptes Einzelhandel zu ordnen.“ 
 
Vorschlag der Verwaltung: 
 
Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 
 

 


